
Gartenteich und Pool – Unfälle und Haftung 
 
 
Viele Gartenteich-, Regentonnen- und Poolbesitzer (hierunter fallen auch „Planschbeckenbesitzer“) 
sind sich nicht über die Gefahren und Haftungsrisiken derselben bewusst. 
Kinder können auch in einem flachen Gartenteich, in einer kleinen Regentonne oder in einem 
Planschbecken ertrinken. Jedoch ertrinken Kinder häufig gar nicht, sondern sie ersticken. Ärzte 
sprechen in diesen Fällen vom „trockenen Ertrinken“, da sich aufgrund der Schockreaktion häufig die 
Stimmritze im Rachenraum schließt, die Atmung dadurch unmöglich wird und das Kind im Wasser 
erstickt. 
 
Wie wirkt sich die Verkehrssicherungspflicht nun für einen Gartenteich-, Regentonnen- oder 
Poolbesitzer aus? 
 
1. Nach der älteren Rechtsprechung, muss der Verkehrssicherungspflichtige sein Grundstück so 
einzäunen, dass Dritte das Grundstück nicht einfach betreten und zum Gartenteich, zur Regentonne 
und/oder zum Pool gehen können. Ist es nicht möglich, das Grundstück gegen unbefugtes Betreten 
zu schützen, so muss die Wasseroberfläche so abgedeckt werden, dass ein Hineinfallen oder gar ein 
Ertrinken ausgeschlossen ist. Dies kann durch Gitterroste, Planen, Holzverschläge etc. geschehen. Die 
Pflicht, die Wasseroberfläche wirksam abzudecken, besteht vor allem dann, wenn es in der 
Nachbarschaft Kleinkinder gibt. Denn es ist in diesen Fällen immer damit zu rechnen, dass die 
Kleinkinder die Gefahren, die von einem Gartenteich, einer Regentonne oder einem Pool ausgehen, 
nicht richtig einschätzen und dass es so zu einem Unfall kommt. 
 
2. Nach der neueren Rechtsprechung bedürfen Kleinkinder ständiger Aufsicht, so dass ein 
Gartenteich-, Regentonnen- oder Poolbesitzer in der Regel nicht mit einem Aufsichtsversagen des 
Aufsichtspflichtigen rechnen muss. Hier ist jedoch zu beachten, dass dies keine feststehende 
Rechtsprechung ist. Im Einzelfall kann es daher immer noch zu einer Haftung eines Gartenteich-, 
Regentonnen- oder Poolbesitzer kommen. Selbst wenn der Gartenteich-, Regentonnen- oder 
Poolbesitzer haftpflichtversichert ist, kann es unter Umständen zu einer Haftung kommen. Nämlich 
in den Fällen, in denen die Haftpflichtversicherung von ihrer Leistungspflicht aufgrund eines grob 
fahrlässigen Verhaltens des Verkehrssicherungspflichtigen befreit ist. Es ist daher immer zu raten  
sehr umsichtig zu sein, wenn es um die Verkehrssicherungspflicht bzgl. Ihres Gartenteiches, Ihrer 
Regentonne oder Ihres Pools geht! 
 
Der Verkehrssicherungspflichtige darf sich nicht generell einfach darauf verlassen, dass die 
Aufsichtspflichtigen ihrer Aufsichtspflicht nachkommen. Die allgemeine Aufsichtspflicht geht jedoch 
der Verkehrssicherungspflicht in der Regel vor, so dass die Verkehrssicherungspflicht nur dann zum 
Tragen kommt, wenn die Aufsichtspflichtigen ihre Aufsichtspflicht nicht verletzt haben. So zum 
Beispiel, wenn ein Kind ohne Verschulden der Aufsichtspflichtigen das Grundstück des Nachbarn 
betritt und es dann zu einem Unfall kommt. 


